
Bedeutung der Anerkennung und des Vollzuges liechtensteinischer 
Urteile im Ausland war nicht nur in quantitativer Hinsicht gering, 
sie konnte auch auf die Andersartigkeit des liechtensteinischen Pro
zeßrechts zurückgeführt werden. Diese Tatsache erlaubte eine be
vorzugte Berücksichtigung staatspolitischer Gesichtspunkte, die denn 
auch im Vertragstext zum Ausdruck kommt. Diese Feststellung ist 
im übrigen für die Beurteilung der Eigenstaatlichkeit Liechtensteins 
nicht ohne Belang. Sie zeigt nämlich, daß das Fürstentum in der 
Lage und willens ist, den ihm zur Verfügung stehenden Spielraum 
auszunützen. 
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